
Der Niedersächsische Landesrechnungshof (LRH) war bundesweit der erste, der einen 

Mitarbeiter zur Prüfung der wiss. Hochschul-Rechenzentren einsetzte. 

Im August 1987 prüfte er, vertreten durch Oberlandesrechnungsrat Kiehl, das RRZN  

und führte dazu auch Einzelgespräche mit Mitarbeitern/innen. Hier ein Auszug aus dem 

Zeitplan: 

 

 


